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Was zählt zum digitalen 
Nachlass?
	O E-Mail-Konten und Clouds
	O persönliche Blogs und Webseiten
	O Kundenkonten bei…

	O Sozialen Netzwerken und  
Messengern

	O Freundschafts- und Partnerbörsen
	O Online-Kaufhäusern, Tauschbörsen 

und Auktionen

	O Online-Banken, Online-Bezahl- 
systemen und Aktiendepots

	O Kommunikations- und Mobilitäts-
anbietern 

	O Foto-, Video- und Streaming- 
Diensten

	O Prämiensystemen und Online- 
Spielen

	O bei Apps, z. B. für Fitnessarmbän-
der und Smart Home-Systeme

	O weitere Plattformen z. B. Verein, 
Freizeit oder Handwerker
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Kapitel 12 
Digitaler Nachlass

Herr Meister verbringt viel Zeit im  
Internet. Er schreibt und empfängt E-

Mails, ist in sozialen Netzwerken  
aktiv, macht Online-Banking, speichert Daten 

bei einem Cloud-Dienst und unterhält ein Konto bei 
einem Online-Spiel. Dass er sein Umfeld nicht  

umfassend über seine Aktivitäten im Internet informiert 
und auch seine Zugangsdaten zu den verschiedenen 

Online-Diensten nicht preisgibt, ist dabei sein  
gutes Recht. 

Schwierig wird es, wenn Herr Meister stirbt. Seine 
Angehörigen stehen dann vor der Aufgabe, 
neben dem gegenständlichen auch seinen 

digitalen Nachlass zu regeln. 
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Diese Accounts 121 verschwinden nach 
dem Tod nicht von allein. Dafür braucht 
es Regelungen und Vorkehrungen. 

Zudem liegen auch vertrauliche Daten 
auf dem PC, Laptop, Smartphone, der 
externen Festplatte oder dem USB-
Stick. Auch gekaufte Software, E-Books, 
MP3-Dateien etc. zählen zum digitalen 
Nachlass, da diese oft an den indivi-
duellen Account des Verstorbenen ge-
bunden sind.

Alle in diesem Zusammenhang über-
mittelten und gespeicherten Daten 
verbleiben auch nach dem Tod zu-
nächst bei dem jeweiligen Anbieter! 
Bisher gibt es noch keine einheitlichen 
Vorschriften, nach denen zu verfahren 
ist. Einige Firmen löschen oder deakti-
vieren nach Prüfung die Daten. Andere 
gewähren Zugriff auf die E-Mail-Kom-
munikation. Ohne Passwörter und an-
dere Zugangsdaten haben die Angehö-
rigen in der Regel keinen Zugriff auf die 
Online-Konten der Verstorbenen und 
so ist es oft schwierig, den digitalen 
Nachlass zu regeln. 

Vieles kann zudem unentdeckt bleiben, 
da die Angehörigen oft nicht über alle 
digitalen Aktivitäten der Verstorbenen 
informiert sind. Das zeigt, wie wichtig 
es ist, den digitalen Nachlass frühzeitig 
zu regeln.

Was passiert mit meinen 
Daten nach dem Tod?

Bei Google gibt es den sogenannten 
„Kontoinaktivität-Manager“, bei dem 
man schon zu Lebzeiten regeln kann, 
welche Angehörigen nach dem Tod den 
Zugriff auf das Konto bekommen sol-
len. Google bietet außerdem die Mög-
lichkeit, den Zugriff auf das Konto von 
Verstorbenen zu beantragen.

Der Online-Marktplatz Amazon bietet 
den Hinterbliebenen nach Vorlage der 
Sterbeurkunde an, das Kundenkonto zu 
schließen. Wenn die Hinterbliebenen 
beispielsweise noch Waren zurücksen-
den wollen, braucht es dazu zusätzlich 
den Erbschein.

Bei Facebook kann man für die Sei-
te der Verstorbenen den Gedenkstatus 
wählen, sodass sie erhalten bleibt. Un-
mittelbare Familienangehörige können 
die Löschung des Kontos einfordern. 
Das Bearbeiten der Seiten der Verstor-
benen auf sozialen Netzwerken ist in 
der Regel aber nicht mehr möglich.

Die Verkaufsplattform Ebay gewährt 
grundsätzlich keinen Zugriff auf die 
Konten verstorbener Nutzerinnen und 
Nutzer. Angehörige wenden sich am 
besten unter Vorlage der Sterbeurkun-
de an den Kundenservice. Das Konto 
wird dann in der Regel gesperrt. 

Bei den Mailanbietern Gmx und Web.de 
können Hinterbliebene gegen Vorlage 

121	 Account, gesprochen: Akaunt, engl., Konto. 

Digitaler Nachlass
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der Sterbeurkunde und des Erbscheins 
Zugriff auf die Mailpostfächer bekom-
men und diese auch löschen.

Den digitalen Nachlass  
regeln 

Es ist besonders wichtig, dass Sie sich 
schon zu Lebzeiten um Ihren digitalen 
Nachlass kümmern. Bestimmen Sie 
eine Person Ihres Vertrauens zu Ihrem 
digitalen Nachlassverwalter. 

Legen Sie in einer Vollmacht für diese 
Person fest, das und wie sie sich um 
Ihr digitales Erbe kümmern soll! Die 
Vollmacht sollten Sie, wenn möglich, 
handschriftlich verfassen, mit einem 
Datum versehen und unterschreiben. 
Unabdingbar ist außerdem, dass sie 
„über den Tod hinaus“ gilt. 

Vorlagen für eine Vollmacht zum digi-
talen Nachlass finden Sie z. B. in der 
Anleitung „Digitaler Nachlass  –  was 
passiert mit meinen Daten nach dem 
Tod?“ von Stefanie Brandt auf der In-
ternet-Seite www.digital-kompass.de 
und bei den Verbraucherzentralen.

Übergeben Sie die Vollmacht an Ihre 
Vertrauensperson und informieren Sie 
Ihre Angehörigen darüber, dass Sie Ih-
ren digitalen Nachlass auf diese Weise 
geregelt haben.

Fertigen Sie zudem eine Übersicht aller 
Accounts mit Benutzernamen und Pass-
wörtern an. Hierbei können Passwort-
Manager helfen. Führen Sie in dieser 
Übersicht detailliert auf, wie die Person  

Ihres Vertrauens mit Ihren Daten nach 
Ihrem Tod umgehen soll. Speichern Sie 
diese Übersicht auf einem verschlüs-
selten USB-Stick, den Sie an einem si-
cheren Ort, z. B. in einem Tresor oder 
Bankschließfach, deponieren. Infor-
mieren Sie die Person Ihres Vertrauens 
über den Standort oder übergeben Sie 
diese Übersicht mit der Vollmacht der 
von Ihnen bevollmächtigten Person.

Bedenken Sie aber, dass Sie die Über-
sicht Ihrer Accounts immer aktuell hal-
ten sollten.

Digitale Nachlassdienste

Digitale Nachlassdienste sind Firmen, 
die eine kommerzielle Verwaltung Ih-
res digitalen Nachlasses anbieten. Die 
Verbraucherzentrale NRW weist dar-
auf hin, dass sich die Sicherheit sol-
cher Anbieter schwer beurteilen lässt. 
Falls Sie erwägen, einen kommerziel-
len Nachlassverwalter zu beauftragen, 
erkundigen Sie sich genau nach dem 
Leistungsumfang und den Kosten. Ver-
trauen Sie einem Unternehmen in kei-
nem Fall Passwörter an. Auch Ihren 
Computer, Ihr Smartphone oder Tablet 
sollten nicht an kommerzielle Anbie-
ter übergeben werden, die die Geräte 
nach dem digitalen Nachlass durchsu-
chen. Hierbei gelangen womöglich zu 
viele persönliche Daten an Unbefugte.
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http://www.digital-kompass.de
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Weitere Informationen

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) beschäftigt 
sich ausführlich mit Problemen wie 
Phishing und Spamming sowie Viren, 
Trojanern und anderen Schädlingen. 
Die Seiten www.bsi-fuer-buerger.de 
halten viele nützliche Hinweise für Sie 
bereit, um sich sicher im weltweiten 
Netz zu bewegen. Im Bereich Service 
finden Sie auch ein ausführliches Glos-
sar zu Fachbegriffen.

Das „Virtuelle Datenschutzbüro“, ein 
Service der Datenschutzbeauftragten 
in Deutschland und weiterer Partner, 
berichtet zu allen Fragen rund um das 
Thema informationelle Selbstbestim-
mung unter www.datenschutz.de.

Die Bundesnetzagentur (www.bun-
desnetzagentur.de) steht Ihnen als 
Ansprechpartnerin bei Problemen im 
Bereich Telekommunikation zur Ver-
fügung. Sie können dort z. B. auch 
Ihre Beschwerden im Fall von Ruf-
nummernmissbrauch oder unerlaubter  
Telefonwerbung vorbringen.

Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz klärt im Be-
reich Internet und Datensicherheit auf. 
Unter www.bmjv.de erfahren Sie u. a., 
wie Sie Auskunft über Ihre von Dritten 
gespeicherten Daten erhalten, welche 
Kostenfallen im Netz bestehen und wie 
Sie zu teure Kunden-Hotlines erken-
nen. 

www.bsi-fuer-buerger.de

Weitere Informationen

http://www.bsi-fuer-buerger.de
http://www.datenschutz.de
http://www.bundesnetzagentur.de
http://www.bundesnetzagentur.de
http://www.bmjv.de
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Die Verbraucherzentralen erreichen 
Sie unter www.verbraucherzentrale.de. 
Dort können Sie diejenige Ihres Bun-
deslandes auswählen und bei Rechts-
problemen eine individuelle Beratung 
vereinbaren. 

Mit den Marktwächtern (www.markt-
waechter.de) beobachten und analy-
sieren der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) und alle 16 
Verbraucherzentralen den digitalen 
Markt aus Sicht der Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Dort können Sie aktiv 

mitwirken und z. B. Probleme mit Pro-
dukten oder Anbietern des digitalen 
Marktes melden oder auf Missstände 
aufmerksam machen.

Die Adresse http://lfmpublikationen.
lfm-nrw.de leitet Sie zu den Publika-
tionen der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM). Dort fin-
den Sie vielfältige Checklisten und Bro-
schüren rund um das Internet und di-
gitale Medien.

Die Stiftung Warentest testet Waren 
und Dienstleistungen und verfasst un-
abhängige und objektive Empfehlun-
gen. Die Ergebnisse können Sie in der 
Zeitschrift „Test“ lesen oder – meist 
kostenpflichtig – im Internet abrufen: 
www.test.de.

Der Verein „Deutschland sicher im 
Netz“, in dem sich Unternehmen und 
Vereine aus der Informationstechnolo-
gie zusammengeschlossen haben, gibt 
auf der Seite www.sicher-im-netz.de 
unter dem Stichwort „Verbraucher“ 
viele Tipps u. a. zum Basisschutz Ihrer 
Geräte. 

Zudem ist der Verein gemeinsam mit 
der BAGSO Partner des Projektes „Di-
gital-Kompass“. Der Digital-Kom-
pass ist ein Treffpunkt für alle Fra-
gen rund ums Internet und Co. Auf  
www.digital-kompass.de gibt es viel-
fältige praxisnahe Materialien, Bro-
schüren, Filme sowie praktische Tipps. 
Des Weiteren können Sie an digitalen 
Stammtischen teilnehmen und bei den 
Digital-Kompass-Standorten bundes-
weit die neuen Medien ausprobieren 
und einen souveränen Umgang mit 
dem Internet erlernen. www.marktwaechter.de
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